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DER BÜRGERMEISTER INFORMIERT

Liebe Lambrechtnerinnen, liebe Lambrechtner!

So wie es aussieht, werden wir auch in den kommenden 
Monaten noch mit Einschränkungen umgehen müssen. 
Die Pandemie verlangt von uns, sehr kurzfristig zu pla-
nen und zu handeln, denn das Jahr 2021 lässt sich auf-
grund der nach wie vor herrschenden Corona-Situation 
sehr schwer einschätzen. Auch hat die Gemeinde durch 
die fehlenden Steuereinnahmen erhebliche finanzielle 
Einbußen zu tragen, welche wir jedoch durch die Coro-
nahilfen des Bundes abfedern können. Somit ist es uns 
möglich, den Gemeindehaushalt auszugleichen.

Was euch, liebe Bürgerinnen und Bürger betrifft, bin ich 
froh, dass obwohl relativ viele von der Erkrankung be-
troffen waren, alle wieder gesund sind. Es zeigt, dass die 
Mehrheit der Bevölkerung die Regeln der Bundesregie-
rung einhält, dadurch unsere Mitmenschen geschützt 
werden und wir nicht mehr Erkrankungen oder gar To-
desfälle verzeichnen müssen.

Auch den Eltern der schulpflichtigen Kinder und der Kin-
dergartenkinder möchte ich auf diesem Weg meinen 
Dank aussprechen. Ihr habt mit der Betreuung zu Hause 
Großartiges geleistet und es ist erfreulich, dass jetzt end-
lich wieder der Regelbetrieb in Schule und Kindergarten 
aufgenommen werden konnte.

Unsere Lambrechtner Gutscheine erfreuen sich nach wie 
vor großer Beliebtheit und es freut mich sehr, dass wir 
unsere Nahversorger in den doch schwierigen Zeiten, mit 
diesem Gutscheinsystem unterstützen können. Daher 
liebe Lambrechtnerinnen und Lambrechtner, nutzt die 
Gelegenheit für den Kauf von Gutscheinen. Er ist ein be-

liebtes Geschenk für jeden Anlass und ein wichtiger Bei-
trag welcher in den Wirtschaftskreislauf von Lambrech-
ten fließt sobald der Gutschein eingelöst wird.

Ein Thema, das derzeit in aller Munde ist, ist die Frage, 
was mit unserem Schlachthof im Zentrum, in Zukunft 
passiert. Im Dezember des vergangenen Jahres, ist die 
Entscheidung gefallen, dass die Firma Großfurtner den 
Schweinespezialbetrieb der Firma Handlbauer erwor-
ben hat. Fest steht derzeit, dass es ab April 2021 keine 
Schlachtungen mehr in Lambrechten geben wird. 
Der Verkauf bringt natürlich einige Änderungen mit sich. 
So wird aller Voraussicht nach ab April mit den Planun-
gen der Nachnutzung des Firmengebäudes seitens der 
Firma Großfurtner begonnen werden und es freut mich, 
dass auch die Gemeinde dabei gut eingebunden ist. In 
den kommenden Ausgaben der Gemeindenachrichten, 
werden wir dahingehend weitere Details bekannt geben, 
sobald fixe Entscheidungen getroffen wurden.

Ein sehr attraktives Projekt unserer Gemeinde wird in 
den kommenden Monaten fertiggestellt. Der Glasfaser-
ausbau in Lambrechten schreitet voran und nähert sich 
somit dem Ende. 

Zahlreiche Lambrechtner Haushalte können bereits aktiv 
das Internet über die Glasfaserleitung nutzen und sind 
begeistert von der Schnelligkeit des Netzes. Momentan 
stehen in unserer Gemeinde nur noch die Gebiete Bruck 
- Reichergerhagen - Baumgarten - und das Zentrum von 
Lambrechten aus. 

Mit dem Ausbau dieser restlichen Gebiete konnte be-
reits im Februar gestartet werden und daher wird die 
Fertigstellung dieser Anschlüsse voraussichtlich bis An-
fang Sommer erledigt sein.

Foto: Gemeinde Lambrechten   

Bürgermeister Manfred Hofinger mit Herrn Rudolf Großfurtner



3

Foto: Gemeinde Lambrechten   

Bezüglich der Anschlüsse in den Häusern dieser noch 
nicht vollständig ausgebauten Gebiete werden sich die 
Firmen noch persönlich bei den Hausbesitzern melden.
Ich möchte nochmals darauf hinweisen, dass alle Lam-
brechtnerinnen und Lambrechtner, die einen vergünstig-
ten Glasfaseranschluss zum Preis von 300,- Euro (höchs-
te Rabattstufe) haben wollen, den „Fiberserviceantrag“  
schnellstmöglich abschließen sollen.
Der „Internetvertrag“ hingegen kann noch warten, bis 
das Glasfaser im Haus installiert ist.
Wichtig, ist vor allem, dass der Vertrag mit der Fiber-
service abgeschlossen ist.

Bezüglich sehr vielen Fragen zur Kündigung des A1 Fest-
netzanschlusses möchte ich darauf hinweisen, dass ihr 
euch bitte mit euren zukünftigen Internetanbieter in Ver-
bindung setzt um mögliche Kündigungsfristen des der-
zeitigen Telefonanschlusses der A1 Verträge zu berück-
sichtigen.

Ein Defekt am Strang der Straßenbeleuchtung in der 
unteren Hofmark hat wochenlang zu Ausfällen geführt. 
Aufgrund der Glasfaserbaustelle sind mehrere Leitungs-
schäden entstanden, deren Behebung leider längere Zeit 
in Anspruch genommen hat, welche aufgrund der win-
terlichen Witterung erst jetzt behoben werden konnten. 
Ich möchte mich daher auf diesem Wege für die Nach-
sicht der Anrainer bedanken.

Heuer hatten wir gegenüber den Vorjahren wieder einen 
intensiveren Winter, der einen großen Aufwand in Sa-
chen Schneeräumung und Splittstreuung erforderte.

Unsere Mitarbeiter des Bauhofes Herzog Sepp und 
Feichtlbauer Christian und die mit der Schneeräumung 
und Splittstreuung beauftragten Firmen Bäck und Egger 
leisteten oftmals von den frühen Morgenstunden bis 
spät in die Nacht hinein großartige Arbeit, um einen zu-
friedenstellenden Winterdienst zu gewährleisten.
Danke nochmal für den Einsatz.

Was mich besonders freut ist, dass unsere Baugrün-
de in der Sportplatzsiedlung West so gut angenommen 
wurden. Bis auf wenige Grundstücke sind bereits alle 
verkauft. Den Lambrechtner Bürgerinnen und Bürgern 
konnten wir eine Möglichkeit bieten, in unserer Wohn-
gemeinde zu bleiben und gleichzeitig konnten wir den 
Zuzug fördern. Es zeigt, dass der Bedarf an Bauland für 
junge Familien gegeben ist und Lambrechten eine doch 
sehr attraktive Wohngemeinde mit einer gut funktionie-
renden Infrastruktur ist.

Wie ihr aus meinem Bericht entnehmen könnt, gibt es 
doch sehr positive Entwicklungen in unserer Gemeinde. 
Daher wünsche ich auch euch liebe Lambrechtnerinnen 
und Lambrechtner, eine positive Sicht für die Zukunft 
und vor allem Gesundheit.

Euer Bürgermeister
Ing. Manfred Hofinger e.h.

Bürgermeister Manfred Hofinger mit Herrn Berger Robert Foto: Gemeinde Lambrechten   

Am Foto: Herzog Sepp

Foto: Gemeinde Lambrechten   

Am Foto: Christian Feichtlbauer
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Kosten

Wie viel kostet der Glasfaser-Anschluss?
Im Aktionszeitraum während der Ausbauphase gilt das 
rabattierte Herstellungsentgelt von EUR 300,- inkl. USt., 
wenn unmittelbar nach der Instalation der Leitungen ins 
Haus durch die Firma Infotech (Glasfasernetzbetreiber) 
auch ein Internetdienst mit einer Bindung von 24 Mona-
ten bestellt wird.

Die Aktionsphase dauert in Lambrechten bis 31.05.2021. 
Ein vorsorglicher Glasfaser-Anschluss ohne Bindung bei 
einem der Internetanbieter kostet EUR 800,- inkl. USt 
(z.B. wenn ein Haus erst jetzt gebaut wird.)
Darüber hinaus ist für eine Bestellung zum regulären 
Herstellungsentgelt mit mindestens EUR 1.500,- inkl. 
USt. zu rechnen.

UPDATE: Eine Verlängerung der Aktionsphase ist aktuell 
nicht geplant! Bitte schließen Sie bis 31.05.2021 den In-
frastrukturvertrag unter https://portal.fiberservice.at/
anmeldung ab. Zu diesem Zeitpunkt ist noch kein Vertrag 
bei einem der Internet-Anbieter zwingend notwendig.

Wie viel kostet der Glasfaser-Anschluss monatlich?
Das ist abhängig vom Internetanbieter und dem jewei-
ligen Tarifpaket. Nähere Informationen über die mögli-
chen Anbieter und deren Angeboten sind verfügbar.

Glasfaser allgemein

Kann ich mit Glasfaser-Internet auch telefonieren?
Ja, es ist sogar möglich, die bestehende Festnetz-Ruf-
nummer mitzunehmen. Die Anbieter stellen hierzu ein 
sogenanntes Portierungsformular zur Verfügung. 

Bitte setzen Sie sich dafür mit dem von Ihnen ausgewähl-
ten Internetanbieter in Verbindung. Im Normalfall kann 
auch das bestehende Festnetztelefon weiterverwendet 
werden.

Was hat es mit der Geschwindigkeit (MBit/s) bzw. Band-
breite auf sich?
Die Up- und Downloadraten beschreiben die Internetge-
schwindigkeiten vom (Down) und ins (Up) Internet.
Je schneller der ausgewählte Tarif, umso rascher können 
große Datenmengen per Internet transportiert werden.

Mit mehr Internetbandbreite können auch mehrere Ge-
räte gleichzeitig von einer guten Verbindung profitieren.

Was kann mein Glasfaseranschluss?
Neben nahezu unbeschränkten Bandbreiten ist auch die 
konventionelle Festnetztelefonie möglich. Glasfaser er-
möglicht aber auch datenintensive Dienste wie z.B. Fern-
sehen über das Internet.  Darüber hinaus bietet es un-
vorstellbares Potential für alle Dienste, die wir in Zukunft 
nutzen werdenn

Wie kommt das Glasfaser in mein Gebäude?
Der Glasfaserausbau beschränkt sich auf das öffentliche 
Gut wodurch der Hausabzweig mit dem Glasfaserröhr-
chen an einer mit Ihnen vereinbarten Übergabestelle an 
der Grundstücksgrenze erfolgt. 
Von diesem Übergabepunkt bis zur Hausabschlussbox in 
Ihrem Gebäude sind Sie als Hausbesitzer verantwortlich.

Wer setzt die Glasfaserverbindung von der Grundstücks-
grenze bis zu meinem Gebäude um?
Sie können mit Rücksichtnahme der Verlege-Empfehlun-
gen (siehe Infomaterial Anbieter) selbst die Verbindung 
mit dem nötigen „7mm-Glasfaserhausanschluss-Rohr“ 
schaffen. 

Achten Sie hierbei auf eine Verlegetiefe von mindestens 
40 cm und die Einbringung in einem zusätzlichen Schutz-
schlauch. 

Wichtig dabei ist auch die Verlegung von möglichst gro-
ßen Radien und die Vermeidung von Knicken des Rohrs. 
Die eigentliche Glasfaser wird im Anschluss in das ver-
legte Röhrchen „eingeblasen“.

Verträge / Anmeldungen / 
Formalitäten

Wie und wo kann ich meinen Vertrag abgeben?
Aufgrund der aktuellen Situation möchten wir alle bitten, 
den Vertrag elektronisch abzugeben. In Ausnahmefällen 
ist dies auch in Papierform auf der Gemeinde möglich.

FiberService, Infotech, Kabel Braunau, … was hat es mit 
den unterschiedlichen Unternehmen auf sich?
Das Glasfasernetz muss man sich in einem 3-schichtigen 

INFOS AUS DER GEMEINDEVERWALTUNG 
GLASFASER INFORMATION
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INFOS ZUR FLURBEREINIGUNG NEUNDLING 

Der Wegebau aufgrund der Initiative der Grundanrainer 
bei der Grundzusammenlegung Neundling ist voll im 
Gange. 

20 Jahre lang wurde bereits das Konzept der Grundzu-
sammenlegung von den Grundanrainern erarbeitet. 

Die Agrarbezirksbehörde Gmunden hat diese Zusam-
menlegung begleitet und die Kosten werden einerseits 
von den Grundanrainern je Hektar und andererseits vom 
Land OÖ gefördert.

Ein wesentlicher Teil dieser Grundzusammenlegung ist 
die neue Gestaltung der Wirtschaftswege. 

Dieses neue Wegenetz wurde gemeinsam mit allen Grundeigentümern, der Agrarbezirksbehörde, sowie der Ge-
meinde geplant und erarbeitet, wird vom Wegeerhaltungsverband gebaut und an die neuen Grundgrenzen verlegt.  
Alle betroffenen öffentlichen Güter konnten flächengleich umgelegt werden. 
Die Gesamtkosten  teilen sich auf in 25 % (55.925 €)  der Grundeigentümer und 25 % (55.925 €) der Gemeinde.
Den Rest bezahlt der Bund und das Land.

Man hat sich darauf geeinigt, dass die Wege in Form von Schotterwegen bzw. bei stärkeren Gefälle (Auswaschungs-
gefahr) in Betonstreifen errichtet werden. Durch den Neubau dieser Wirtschaftswege werden auch Ökoersatzflächen 
sowie ein Retentionsbecken geschaffen, wodurch in Zukunft in der Ortschaft Neundling, die Überflutungen bei star-
ken Regenfällen weitgehend verhindert werden können. Privatwege werden von den Grundanrainer selbst finanziert

Modell vorstellen: 
1. Errichter der Glasfaserinfrastruktur des Landes ist 

die Fiber Service GmbH

2. Die Infotech EDV-Systeme GmbH aus Ried im Inn-
kreis sind Betreiber des Glasfasernetzes. Sie vermie-
ten das Glasfaser an folgende Internetanbieter:

3. Internetanbieter: (Cosys, Kabel Braunau, INEXT, 
RLink, Flashnet), aus denen die Bevölkerung auswäh-
len kann.

Warum muss ich meine E-Mail-Adresse angeben?
Ihr E-Mail-Adresse ist für die weitere Vorgehensweise 
und Bearbeitung Ihres Anschlusses notwendig.
Die Prozesse sind schon sehr durchdigitalisiert und Ihre 
Mail-Adresse dient zur Kontaktaufnahme.

Wie funktioniert die Kündigung des Festnetzes und 
wann?

Bitte um Vorsicht mit eventeuller Verlängerung mit A1, 
am besten Sie setzten sich mit ihren zukünftigen Inter-
netanbieter in Verbindung oder mit A1.

Glasfaser Infostand Lambrechten des Leitungsbetreibers Infotech
für noch offene Fragen

Wann:  Donnerstag, 18. März 2021 von 14:00 bis 18:00 Uhr und 
Freitag, 26. März 2021 von 14:00 bis 17:00 Uhr 

Wo:     Vor dem Gemeindeamt Lambrechten
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Die oberösterreichische Landesregierung hat für die 
Heizperiode 2020/2021 die Gewährung eines Heizkos-
tenzuschusses an sozial bedürftige Personen beschlos-
sen. Die Gewährung und Höhe ist einkommensabhängig. 
So erhalten Personen, die die Einkommensgrenze unter-
schreiten einen einmaligen Zuschuss von € 152,00. 

Bitte beachten: 
Der Hauptwohnsitz muss während des Antragszeitrau-
mes zumindest für die Dauer von 2 Monaten in Ober-
österreich bestehen bzw. bestanden haben. 

Das monatliche Nettoeinkommen: 

• Alleinstehende € 950,00 
• Ehepaar/Lebensgemeinschaft € 1.500,00  
• jedes Kind zusätzlich € 240,00 
• für die erste weitere erwachsene Person im  

Haushalt € 520,00 
• für jede weitere erwachsene Person im  

Haushalt € 350,00 

• Freibetrag Lehrlingsentschädigung € 232,49 
• Bezieher Ausgleichszulage 

 9 Der Heizkostenzuschuss wird nur jenen Personen 
ausbezahlt, die auch tatsächlich für die Heizkosten 
aufkommen. 

 9 Der Antrag kann von 11. Jänner 2021 bis 23. April 
2021 beim Gemeindeamt gestellt werden. 

Bitte bringen Sie alle Einkommensnachweise 2020 mit 
(Lohnzettel, Pensionsnachweise, Unterhaltsleistungen, 
Kinderbetreuungsgeld, Notstandshilfe, Arbeitslosen-
unterstützung, Unfallrenten, Selbsterhalterstipendium 
einschl. Familienbeihilfe, Einkünfte aus Land- und Forst-
wirtschaft, Vermietung und Verpachtung). 

Bezieher von bedarfsorientierter Mindestsicherung ha-
ben keinen Anspruch auf den Heizkostenzuschuss!

HEIZKOSTENZUSCHUSS 

SITZUNG VOM 17. DEZEMBER 2020 - TAGESORDNUNGSPUNKTE
• Prüfberichte des Obmannes des
       Prüfungsausschusses  
1. Eröffnungsbilanz per 1.1.2020
2. Prüfbericht der BH Ried über den Voranschlag  
             2020

• Beschlussfassung über die Eröffnungsbilanz per 
1.1.2020

• Beschlussfassung Voranschlag 2021, MEFP und 
Dienstpostenplan der Gemeinde

• Genehmigung Voranschlag 2021 und MEFP der VFI 
& Co KG

• Beschlussfassung Vergabe Kassenkredit für Finanz-
jahr 2021

• Festsetzung der Hebesätze für Gemeindesteuern 
       Finanzjahr 2021

• Änderung der Kanalgebührenordnung - Beschluss-
fassung

• Bestellung Gemeindekassenführer und Stellvertreter

• Beschlussfassung Neuvermietung Gemeindewoh-
nung L. 71/2

• ISG Wohnungsvergabe Betreutes Wohnen Lam-
brechten 164/6

• ISG Wohnungsvergabe Lambrechten 38/5
• ISG Wohnungsvergabe Lambrechten 38/6

• Grundstücksverkauf Sportplatzsiedlung Grd.Stk. Nr. 
1246/20 u. 1246/21

• Grundstücksverkauf Sportplatzsiedlung Grd.Stk. Nr. 
1246/17, 1246/18 und 1246/19

• Grundstücksverkauf Sportplatzsiedlung Grd.Stk. Nr. 
1246/15 u. 1246/16

• Beschlussfassung über Wegverlegung im Zuge Flur-
bereinigung Neundling

• Beschlussfassung über Betriebsförderungen und Ge-
meindeförderungen 2021

• Beschlussfassung über Vereinsförderung 2020 und 
Ehrungen

• Sitzungsplan 2021
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FREIE MIETWOHNUNGEN 

Lambrechten 120/9
Die ISG-Wohnung Nr. 9 in Lambrech-
ten 120 ist ab sofort frei. 
Größe: 79,77 m2, 2. Stock  

Monatliche Gesamtbelastung: 
€ 690,75 (inkl. Betriebskosten, 
Heizkosten, USt.) 

Stand Dezember 2020

Für weitere Informationen zu den angeführten   Wohnungen, melden 
Sie sich bitte im Gemeindeamt Lambrechten. 

Lambrechten 126/3 
Die ISG-Wohnung Nr. 3 in Lambrech-
ten 126 wird per 1. Mai 2021 frei. 
Größe: 86,89 m2, Erdgeschoss 

Monatliche Gesamtbelastung: 
€ 689,34 (inkl. Betriebskosten, 
Heizkosten, USt.) 

Stand Jänner 2021 

Es freut uns sehr, dass bereits der 
Großteil der Baugründe verkauft 
wurde. 

Eine Bauparzelle steht noch zur Ver-
fügung. Wenn Sie Interesse haben, 
melden Sie sich bitte im Gemeinde-
amt Lambrechten. 

Die Baugründe befinden sich am 
westlichen Ortsende von Lambrech-
ten nahe dem „Betreubaren Woh-
nen“ in schöner Lage. 

Betreubares Wohnen 
Lambrechten 164/1 
Die Wohnung Nr. 1 im Betreubaren 
Wohnen ist ab sofort frei. 
Größe: 56,63 m², Erdgeschoss 

Monatliche Gesamtbelastung: 
€ 569,73 (inkl. Betriebskosten, 
Heizkosten, USt., Betreuungszu-
schlag + Rufhilfe) 

Stand Dezember 2020

BAUGRÜNDE 

Foto: Gemeinde Lambrechten   

Am 11. und 12. März 2021 werden durch die Firma Swietelsky die Straßen 
gekehrt und gereinigt. 

Die Fahrzeugbesitzer werden ersucht ihre Fahrzeuge nicht auf der Straße ab-
zustellen, damit ordnungsgemäß gereinig werden kann. 

STRASSENKEHRUNG 

Foto: Pixabay   

Foto: ISG Foto: ISG Foto: ISG 
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ERFÜLLEN SIE SICH IHREN WOHNTRAUM IN DER HEIMATGEMEINDE !
LAMBRECHTEN SPORTPLATZSIEDLUNG WEST

Gerne laden wir Sie zu einem persönlichen 
und unverbindlichen Gespräch bei uns in 
der Firma ein. 

Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung!

Tech3 Projektentwicklung GmbH
Peterfeld 91
4963 St. Peter am Hart
07722/63200
office@tech3.at

Foto: Tech 3

HUBER BAU GmbH | 4906 Eberschwang | Antiesen 22 | Tel. 07753 2508-25 | office@huber-bau.at

Für Lambrechten.
In Planung.

www.huber-bau.at

Bezahlte Anzeige

Bezahlte Anzeige

Reihenhäuser

Eigentumswohnungen
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INFOS AUS DEM BAUAMT

Infos aus dem Bauamt

Bevor Sie auf Ihrem Grundstück Bau-
maßnahmen durchführen, informie-
ren Sie sich vorher bei der Gemeinde 
Lambrechten Bauabteilung, hin-
sichtlich Flächenwidmung, Bauplatz-
bewilligung, Kanalanschluss, Strom-
leitungen, usw.

Erkundigen Sie sich, welche Ge-
nehmigungen (Bauanzeige, Bau-
bewilligung) bzw. zusätzliche Ge-
nehmigungen für Ihr Bauvorhaben 
(z.B. Wasser- und Forstrecht, Natur-
schutz, Straßengesetz, etc.) ev. auch 
bei anderen Behörden erforderlich 
sind.

Bewilligungspflichtige Bauvorhaben

Vor der Errichtung ist um Baubewilli-
gung anzusuchen für:

• den Neu-, Zu- oder Umbau von  
Gebäuden;

• die Errichtung oder wesentliche 
Änderung sonstiger Bauwerke, die 
geeignet sind, eine erhebliche Ge-
fahr oder eine wesentliche Belästi-
gung für Menschen herbeizuführen 
oder das Orts- und Landschaftsbild 
zu stören;

• die Änderung des Verwendungs-
zwecks von Gebäuden oder sons-
tigen Bauwerken, wenn dadurch 
zusätzliche schädliche Umweltein-
wirkungen (wie Lärm oder Abgase) 
zu erwarten sind;

• der Abbruch von Gebäuden (Ge-
bäudeteilen), soweit sie an der 
Nachbargrundgrenze mit anderen 
Gebäuden zusammengebaut sind.

Anzeigepflichtige Bauvorhaben

Eine Bauanzeige ist – vor Beginn der 
Bauausführung – insbesondere ein-
zubringen für:

• die Änderung des Verwendungs-
zwecks von Gebäuden (Gebäudetei-
len) oder sonstigen Bauwerken;

• die größere Renovierung von Ge-
bäuden;

• die sonstige Änderung oder In-
standsetzung von Gebäuden unter 
bestimmten Voraussetzungen;

• die Errichtung von Hauskanalan-
lagen (= Entsorgungsleitungen für 
häusliche Abwässer vom Objekt zur 
öffentlichen Kanalisation);

• die Errichtung von Senkgruben;

• die Errichtung von Wintergärten 
sowie die Verglasung von Balkonen 
und Loggien;

• die Herstellung von Schwimm- und 
Wasserbecken sowie von Schwimm-
teichen mit einer Tiefe von mehr als 
1,5 m oder einer Wasserfläche von 
mehr als 35 m²;

• die Anbringung oder Errichtung 
von Photovoltaikanlagen und ther-
mischen Solaranlagen, soweit sie 
freistehen und ihre Höhe mehr als 
2 m über dem Gelände beträgt oder 
die Oberfläche baulicher Anlagen 
(z.B. die Dachfläche) um mehr als 1,5 
m überragen;

• die Veränderung der Höhenlage im 
Bauland um mehr als 1,5 m;

• die Errichtung von nicht Wohn-
zwecken dienenden ebenerdigen 
Gebäuden bis 15 m² (wie Gartenhüt-
ten);

• die Errichtung freistehender oder 
angebauter Schutzdächer bis 35 m² 
(wie Carports);

• den Abbruch von freistehenden 
Gebäuden;

• Stützmauern und freistehende 
Mauern mit einer Höhe von mehr als 
1,5 m sowie Stützmauern mit einer 
aufgesetzten Einfriedung von insge-
samt mehr als 2,5 m.

Eine eigene Bauanzeige entfällt al-
lerdings, wenn das Bauvorhaben im 
Rahmen eines Baubewilligungsver-
fahrens mitbewilligt wird.

Informieren Sie sich bei Ihrer Ge-
meinde rechtzeitig über Ihre Bauab-
sichten und lassen Sie sich beraten!

Bitte beachten Sie, dass das Verfah-
ren Zeit in Anspruch nehmen kann!

Sie nehmen sich Zeit, um Ihr Vor-
haben zu planen und wir benötigen 
Zeit, um Ihr Vorhaben zu beurteilen.

Der Gesetzgeber sieht bei bewilli-
gungspflichtigen Vorhaben eine Ent-
scheidungsfrist von 6 Monaten und 
bei anzeigepflichtigen eine Frist von 
8 Wochen, jeweils nach Einlangen 
vollständiger Unterlagen vor.

Die Bediensteten der Gemeindever-
waltung sind bemüht, Ihre Anliegen 
zeitnah zu erledigen.

BAUSACHVERSTÄNDIGER 
TERMIN
Der Bausachverständige des 
Bezirksbauamtes ist am Montag, 
29. März 2021 in der Zeit von 13:00 
bis ca. 15:00 Uhr im Gemeindeamt 
Lambrechten.
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STATISTIK AUSTRIA KÜNDIGT SILC-ERHEBUNG AN

Statistik Austria erstellt im öffentli-
chen Auftrag hochwertige Statistiken 
und Analysen, die ein umfassendes, 
objektives Bild der österreichischen 
Wirtschaft und Gesellschaft zeich-
nen. 

Die Ergebnisse von SILC liefern für 
Politik, Wissenschaft und Öffentlich-
keit grundlegende Informationen zu 
den Lebensbedingungen und Ein-
kommen von Haushalten in Öster-
reich. 

Es ist dabei wichtig, dass verlässliche 
und aktuelle Informationen über die 
Lebensbedingungen der Menschen 
in Österreich zur Verfügung stehen. 

Die Erhebung SILC (Statistics on In-
come and Living Conditions/Statisti-
ken zu Einkommen und Lebensbedin-
gungen) wird jährlich durchgeführt. 

Rechtsgrundlage der Erhebung ist 
die nationale Einkommens- und Le-
bensbedingungen-Statistikverord-
nung des Bundesministeriums für 
Soziales, Gesundheit, Pflege und 
Konsumentenschutz (ELStV, BGBl. 
II Nr. 277/2010 idgF), eine Verord-
nung des Europäischen Parlaments 
und des Rates (EU-Verordnung 
2019/1700) sowie weitere ausfüh-
rende europäische Verordnungen im 
Bereich Einkommen und Lebensbe-
dingungen.

Nach einem reinen Zufallsprinzip 
werden aus dem Zentralen Melde-
register jedes Jahr Haushalte in ganz 
Österreich für die Befragung ausge-
wählt. 

Auch Ihr Haushalt könnte dabei sein!

Die ausgewählten Haushalte werden 
durch einen Ankündigungsbrief in-
formiert und eine von Statistik Aus-
tria beauftragte Erhebungsperson 
wird von Februar bis Juli 2021 mit 

den Haushalten Kontakt aufnehmen, 
um einen Termin für die Befragung 
zu vereinbaren. 

Diese Personen können sich entspre-
chend ausweisen. Jeder ausgewähl-
te Haushalt wird in vier aufeinander-
folgenden Jahren befragt, um auch 
Veränderungen in den Lebensbedin-
gungen zu erfassen. 

Haushalte, die schon einmal für SILC 
befragt wurden, können in den Fol-
gejahren auch telefonisch Auskunft 
geben. Inhalte der Befragung sind 
u.a. die Wohnsituation, die Teilnah-
me am Erwerbsleben, Einkommen 
sowie Gesundheit und Zufriedenheit 
mit bestimmten Lebensbereichen.

Für die Aussagekraft der mit großem 
Aufwand erhobenen Daten ist es von 
enormer Bedeutung, dass sich alle 
Personen eines Haushalts ab 16 Jah-
ren an der Erhebung beteiligen. 

Als Dankeschön erhalten die befrag-
ten Haushalte einen Einkaufsgut-
schein über 15,- Euro.

Die Statistik, die aus den in der Be-
fragung gewonnenen Daten erstellt 
wird, ist ein repräsentatives Abbild 
der Bevölkerung. Eine befragte Per-
son steht darin für Tausend andere 
Personen in einer ähnlichen Lebens-
situation. 

Die persönlichen Angaben unterlie-
gen der absoluten statistischen Ge-
heimhaltung und dem Datenschutz 
gemäß dem Bundesstatistikgesetz 
2000 §§17-18. 
Statistik Austria garantiert, dass die 
erhobenen Daten nur für statistische 
Zwecke verwendet und persönliche 
Daten an keine andere Stelle weiter-
gegeben werden. 

Im Voraus herzlichen Dank für Ihre 
Mitarbeit! 

Weitere Informationen zu SILC erhal-
ten Sie unter:
Statistik Austria
Guglgasse 13
1110 Wien
Tel.: +43 1 711 28-8338 (werktags 
Mo.-Fr. 9:00-15:00 Uhr)
E-Mail: erhebungsinfrastruktur@
statistik.gv.at
Internet: www.statistik.at/silcinfo 
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LAMBRECHTNER GEMEINDECHRONIK

Wir wünschen 
den Frisch-
gebackenen 

Eltern 
alles gute!

Todesfälle:

Forst Alois, Ellerbach   Maria Schneglberger, Betreubares Woh. Wagner Katharina, Reintal
verstorben am 24.12.2020  verstorben am 12.01.2021   verstorben am 08.02.2021

Stockenhuber Marianne, Blindendorf Ecker Christine, Bruck    Bachinger Wilhelm, Lambr.
verstorben am 02.01.2021  verstorben am 07.02.2021   verstorben am 18.02.2021

Den Angehörigen und Verwandten der Verstorbenen 
möchten wir unser  aufrichtiges Beileid aussprechen. 

Gerne können Sie die Geburt Ihres 
Kindes Herrn Reinhard Hetzeneder 
bekannt geben, falls eine Veröffent-
lichung in der Rieder Volkszeitung 

gewünscht ist. 

Kontakt: 
E-Mail: hetzeneder@gmx.net 

Tel.: 0664 / 450 16 60 
oder 07765 / 557

Wenn eine Veröffentlichung in der 
Gemeindezeitung erwünscht ist, bit-

te um Bekanntgabe unter 
Tel.: 07765 / 215 

Doblhammer Helene, Bruck
Eltern: Doblhammer Eva-Maria und 
Spitzer Thomas
geboren am 16.12.2020

Bichl Tobias, Reichergerhagen 
Eltern: Bichl Katrin und Manaberger 
Andreas
geboren am 16.12.2020

Jetzinger Leonie, Augental
Eltern: Jetzinger Judith und Skvaric 
Christoph
geboren am 12.01.2021

Schneglberger Sophia, 
Reichergerhagen, 
Eltern: Schneglberger Kerstin und 
Stefan
geboren am 14.01.2021

Foto: BichlFoto: Doblhammer

Foto: Jetzinger Foto: Schneglberger
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ABHOLUNG VON SPEISEN BEI UNSEREN WIRTEN SCHNATTERHOF UND OBER WIRT
Unsere Gastronomie ist aufgrund der Coronasituation stark betroffen. Als Bürgermeister bedanke ich mich bei den 
Wirten ganz herzlich für ihr Engagement und bitte die Bevölkerung die Gastronomie auch weiterhin zu unterstützen. 
Eine gute Möglichkeit ist das Abholsystem der Wirte zu nutzen. Von den Wirten werden gerne die Wirtegutscheine 
und Lambrechtner Gutscheine entgegen genommen.

Adresse:
Neundling 5, 4772 Lambrechten

Kontakt:
Tel. Nr.: 0676 / 74 28 475

info@schnatterhof.at
www.schnatterhof.at, facebook

KINDERGARTEN

Die Kinder des Kindergartens machten am Faschings-
dienstag einen Umzug in der Gemeinde. Wir hielten uns 
an alle Coronamaßnahmen und daher betraten wir in 
diesem Jahr keine Gebäude. 

Alle Firmen unterstützten uns und bewunderten unsere 
Darbietungen im Freien mit genügend Abstand. Die Ge-
meinde, die Raiba, der Bäcker, die Firma Langzauner und 
der Nah und Frisch freuten sich über unseren Besuch 
und belohnten uns großzügig.

Die süßen Geschenke waren wie ausgemacht alle einge-
packt und daher durften wir diese auch annehmen. 
Es war zwar ein bisschen anders als sonst, hat aber allen 
viel Spaß gemacht. 

Danke an alle, die uns eingeladen haben, wir haben uns 
sehr darüber gefreut.

Foto: Gemeinde Lambrechten   

Foto: Gemeinde Lambrechten   

Adresse:
Lambrechten 1, 4772 Lambrechten

Kontakt: 
Tel.Nr.: 07765 / 23369

office@ober-wirt.at
www.ober-wirt.at, facebook
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    Sommer-Kinder-Betreuung  
 

 

Liebe Eltern, 
 
die Gemeinden Eggerding, Lambrechten, Mayrhof, St. Marienkirchen und Suben haben sich zu einem Netzwerk 
zusammengeschlossen um die Kinderbetreuung noch bedarfsgerechter und flexibler auszubauen. Ein gemeinsames Projekt ist wie 
auch schon in den Vorjahren die flexible Sommerferienbetreuung für Kindergarten- und Volksschulkinder: 
 
 

Angebote im Sommer 2021 
12.07. - 30.07. 
07.00 bis 16.00 Uhr 

Sommerbetreuung für Volksschulkinder 
• In einer der drei Gemeinden Eggerding, St. Marienkirchen oder Suben 
• Nur Volksschulkinder: € 25,00 pro Woche (egal wie viele Tage pro Woche sie anwesend sind) 
• Mittagessen: ca. € 4,00; Transport durch Eltern 

02.08. - 13.08.  
07.00 bis 16.00 Uhr 
 

Sommerbetreuung für Kindergartenkinder und Volksschulkinder 
• Im Kindergarten einer der drei Gemeinden Eggerding, St. Marienkirchen oder Suben 
• Kindergartenkinder: Betreuung kostenlos 
• Volksschulkinder: € 25,00 pro Woche (egal wie viele Tage pro Woche sie anwesend sind) 
• Mittagessen: ca. € 4,00; Transport durch Eltern 

16.08. – 27.08. 
07.00 bis 16.00 Uhr 
 

Sommerbetreuung für Kindergartenkinder und Volksschulkinder 
• Im Kindergarten einer der drei Gemeinden Eggerding, St. Marienkirchen oder Suben 
• Kindergartenkinder: Betreuung kostenlos 
• Volksschulkinder: € 25,00 pro Woche (egal wie viele Tage sie anwesend sind) 
• Mittagessen: € 4,00; Transport durch Eltern 

 

Betreuung, Programm & Elternabend 
Die zwei Pädagoginnen bleiben in den 4 Wochen im Juli/August gleich, um den Kindern Kontinuität zu bieten. Es wird ein 
besonderes Sommerprogramm mit vielen Outdoor-Aktivitäten erstellt.  
Aus den Vorjahren haben wir bereits Erfahrung mit diesem System. Den Kindern macht es großen Spaß auch eine andere 
Gemeinde kennen zu lernen und im Sommer etwas Besonderes zu erleben.  
Im Juni ist ein Elternabend geplant, bei dem Ihnen die Pädagoginnen das genaue Programm für die Kinder vorstellen und Sie die 
anderen Eltern kennen lernen können.  

Sollten Sie Interesse und Bedarf an dieser Sommer-Kinder-Betreuung haben, bitten wir Sie das beigelegte Blatt gewissenhaft 
auszufüllen. Wir haben viele organisatorische Schritte zu erledigen und bitten um vollständige Angaben. Diese Erhebung ist 
eine erste Befragung und garantiert noch keine Sommerbetreuung. Es braucht durchschnittlich mindestens 10 Kinder um eine 
Kinderbetreuung im Sommer anbieten zu können. 
 
Bitte bedenken Sie, dass lt. den gesetzlichen Vorschriften auch Kinder im Jahr (Weihnachten, Ostern, Sommer) mindestens 5 
Wochen Ferien haben müssen! Änderungen aufgrund der Corona-Pandemie vorbehalten. 
 

Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an: 
 Gemeindeamt St. Marienkirchen bei Schärding 

Tel. Nr.: 07711/2254 
 
Wir freuen uns auf einen bewegten und interessanten Sommer 2021 in dem wir gute Rahmenbedingungen für Sie und Ihr/e 
Kind/er bieten möchten.  

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Ihr Bürgermeister 
 
 
 
Ing. Bernhard Fischer 

*Dies ist gesetzlich so geregelt. 
 Das vollständige Anmeldeformualr ist am Gemeindeamt

Lambrechten erhältlich! 

Sollten Sie Bedarf haben, bitten wir Sie, dieses Blatt vollständig ausgefüllt bis 05. März 2021 in Ihrem Kin-
dergarten, Ihrer Volksschule, oder Ihrer Gemeinde abzugeben. Da der Sommerkindergarten erst ab einer 
Anmeldezahl von 10 Kindern genehmigt wird, ist eine verbindliche Anmeldung notwendig!

Achtung! Bitte diesen Erhebungsbogen nur bei Bedarf wieder abgeben!

DIVERSE INFORMATIONEN
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• m
ax. 1m
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Seit 1. M
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-
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m
enden Inhaltsstoffe als gefährlicher A

bfall. 
Sie m

üssen daher gesondert gesam
m

elt und  
entsorgt w

erden!  

Aktuelle Inform
ation des BAV Ried  

 
Februar 2021 

  Reparieren statt w
egw

erfen! 
Der OÖ Reparaturbonus ist w

ieder aktiv, ein Online Reparaturführer hilft bei der Suche nach 
Fachbetrieben und künftig gibt es auch Repair-Cafés in der GIESSEREI in Ried. 
 In den  Altstoffsam

m
elzentren w

urden in den 
Tagen nach W

eihnachten heuer besonders große 
M

engen an Elektrokleingeräten abgegeben. Im
 

ASZ Region Ried w
aren es 27 Behälter voll an sechs 

Öffnungstagen, das sind über 4 Behälter pro Tag! 
 W

ie schaffen w
ir es gem

einsam
, diesem

 
W

egw
erfw

ahn entgegen zu w
irken? 

Indem
 w

ir Geräte und Gebrauchsgüter reparieren 
lassen, statt diese einfach zu entsorgen!  
Im

 Online-Reparaturführer w
w

w
.reparaturfuehrer.at/ooe finden Sie Reparatur- und Fachbetriebe in 

Ihrer Um
gebung, unter anderen über 30 Betriebe im

 Bezirk Ried. 

Seit Jänner 2021 startet erfreulicherw
eise zum

 zw
eiten M

al der Reparaturbonus des Landes OÖ 
durch. Reparaturen w

erden m
it m

ax. EUR 100 gefördert, das Förderansuchen soll vorw
iegend online 

gestellt w
erden (w

w
w

.land-oberoesterreich.gv.at). 
Förderfähige Haushaltsgeräte sind Elektroherde &

  -Backöfen, Fernseher, Geschirrspüler, Kühl- &
 

Gefriergeräte sow
ie  W

aschm
aschinen, außerdem

 w
ird die Reparatur von Sm

artphones gefördert. 
 Tüftler für künftige Repair Cafés in der GIESSEREI gesucht 

Bald ist es sow
eit: Im

 M
ai 2021 öffnet die „GIESSEREI - das Haus der Nachhaltigkeit“ in der 

Rainerstraße 5 in Ried im
 Innkreis ihre Pforten. Die Initiatoren TRAFOS setzen das Projekt in 

m
ehreren Arbeitsgruppen um

. 

Im
 angeschlossenen OTELO (Offenes Technologie Labor) sollen künftig auch Repair Cafés stattfinden, 

die vom
 Bezirksabfallverband Ried unterstützt w

erden: Nach vorheriger Anm
eldung kann m

an m
it 

defekten Geräten oder kaputten Gebrauchsgegenständen zum
 Repair Café kom

m
en und sie dort 

gem
einsam

 m
it ehrenam

tlichen Helfern reparieren. 

     Für die Repair Cafés in der GIESSEREI w
erden noch geschickte M

itarbeiter*innen gesucht, denen 
Reparieren Freude m

acht und die ihr Können und ihr Fachw
issen ehrenam

tlich zur Verfügung 
stellen w

ollen. 

Interessiert? Dann m
elden Sie sich jetzt bei der GIESSEREI oder beim

 Bezirksabfallverband: 

 
Bezirksabfallverband Ried (Sonja Glatzel, 07752 / 81770-14, sonja.glatzel@

bav-ried.at) 
 

GIESSEREI (Christian Fuchs, 0650 / 7909484, cfuchs3@
posteo.de) 
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GESUNDE GEMEINDE 
GESUNDHEIT VERSTEHEN. GESUNDHEIT LEBEN
Zuckersüße 
Verführung

Um grundlegende Lebensvorgänge 
wie atmen, laufen oder denken zu 
ermöglichen, verbrauchen die Zellen 
unseres Körpers große Mengen an 
Energie. Als Treibstoff dient haupt-
sächlich Zucker. Allein das Gehirn 
verbrennt rund 140 Gramm am Tag. 
Das entspricht etwa 14 Esslöffeln Zu-
cker.

Als Energielieferanten besonders ge-
eignet sind nicht süß schmeckende 
Kohlenhydrate aus (Vollkorn)Brot, 
(Vollkorn)Getreide oder Kartoffeln. 
Daraus wird der Zucker langsam frei-
gesetzt. Auf diese Weise werden 
Blutzuckerspitzen, die bei der Auf-
nahme von reinem Zucker entste-
hen, vermieden.

Tipps für das tägliche 

Zuckermanagement:

• Ersetzen Sie Schokolade und Sü-
ßigkeiten in der Naschlade durch 
kernige Nüsse und Samen oder 
greifen Sie zu knackigem Obst. 
Ein Spaziergang oder ein gutes 
Buch lenken ebenfalls vom „Süß-
guster“ ab.

• Achten Sie auf die Zutatenliste: 
in vielen Teil- und Fertiggerich-
ten sind Zuckerarten (z.B.Glu-
cose-Fructose-Sirup, Dextrose, 
Maltose, Apfeldicksaft, Invertzu-
ckersirup, Maltodextrin, ...) ver-
steckt.

• Meiden Sie zuckerhaltige Ge-
tränke. Ideale Durstlöscher sind 
Wasser, Mineralwasser und un-
gezuckerte Kräuter – und Früch-
tetees.

• Ein bewusster Umgang mit Zu-
cker fördert die Wahrnehmung 
des Eigengeschmacks von Le-
bensmitteln. Kochen Sie selbst, 
so können Sie über den Zucker-
gehalt entscheiden.

• Meiden Sie versteckten Zucker. 
Ersetzen Sie Weißmehl / – pro-
dukte durch Vollkornvarianten 
und werfen Sie einen kritischen 
Blick auf die Inhaltsstoffe von 
Milch- bzw. Milchproduktzube-
reitungen (max. 12 g Zucker pro 
100 ml bzw. 100 g Milchprodukt, 
einschließlich Milchzucker).

Wussten Sie, dass …
... die Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) empfiehlt, pro Tag höchstens 
25 Gramm Zucker zu
sich zu nehmen? Dies entspricht in 
etwa 6 Teelöffeln Zucker (z.B. in 250 
ml Limonade).
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MÜLLKALENDER 

MONAT Restmülltonne
Abholung im 4 - Wochen - Rhythmus 

BIO-Tonne 
Abholung im 4 - Wochen - 

Rhythmus 

Papiertonne 
Abholung im 8 - Wochen - 

Rhythmus 

ASI Wertstoffe 
Abgabe jeden letzten Freitag 
im Monat im ASI bei der Klär-
anlage Lambrechten. 13:00 

- 17:00 

März  Mo. 29.03. / Di. 30.03. Do. 04.03. Mo. 01.03. Fr. 26.03.

April Di. 27.04. / Mi. 28.04. Do. 01.04. / 
Do. 29.04. Mo. 26.04. Fr. 30.04.

JUNI-AUSGABE: 
Herausgeber: 
Gemeindeamt Lambrechten 
Lambrechten 70, 4772 Lambrechten
Tel.: 07765 / 215 | Fax.: 07765 / 215-15
E-Mail: gemeinde@lambrechten.ooe.gv.at 
Web: www.lambrechten.at

IMPRESSUM:
Berichte für die Juni-Ausgabe können bis spätes-
tens 21. Mai 2021 eingereicht werden. 

Die Texte bitte unformatiert als Word-Datei und 
max. 2 Fotos an folgende E-Mail-Adresse senden: 
gemeinde@lambrechten.ooe.gv.at

ZEITUMSTELLUNG  
 In diesem Jahr findet die Zeitumstel-
lung an folgenden Tag statt: 
Sonntag, 28. März 2021.

LIEBSTATTSONNTAG
GUGLHUPFSONNTAG
Nach den Gottesdiensten am Sams-
tag, den 20. März 2021 und Sonntag 
den 21. März 2021 bieten die Gold-
haubenfrauen wieder schmackhafte 
Guglhupf-Variationen zum Kauf an.

BÜCHEREI WIEDER 
GEÖFFNET
Die Bücherei ist wieder jeden Freitag 
zu den gewohnten Öffnungszeiten 
von 15:00 bis 18:00 Uhr geöffnet.
Viele neue Bücher sind wieder ein-
getroffen!

Foto: Pixabay   Foto: Pixabay   

Datum Uhrzeit Veranstaltungsort Veranstaltung Veranstalter 

Do. 18.03. 14:00-18:00
Vor dem Gemeindeamt 

Lambrechten 
Glasfaser Infostand

Gemeindeamt 
Lambrechten 

Fr. 26.03. 14:00-17:00 Vor dem Gemeindeamt 
Lambrechten

Glasfaser Infoabend Gemeindeamt 
Lambrechten

VERANSTALTUNGSKALENDER 


